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Erste Änderung  

der Studienordnung 
der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 

für das Kernfach Erziehungswissenschaft 
in Studiengängen mit dem Abschluss Bachelor of Arts 

vom 21. Oktober 2009 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 i.V. mit § 34 Abs. 3 Satz 1 Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) vom 21. 
Dezember 2006 (GVBl. S. 601), zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes vom 20. März 
2009 (GVBl. S. 238), erlässt die Friedrich-Schiller-Universität Jena folgende Änderung der 
Studienordnung (Verkündungsblatt der Friedrich-Schiller-Universität, Nr. 9/2009, S. 816). Der 
Rat der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften hat die Änderung am 24.06.2009 
beschlossen; der Senat der Friedrich-Schiller-Universität Jena hat am 20. Oktober 2009 der 
Änderung zugestimmt. 
Der Rektor hat die Änderungsordnung am 21. Oktober 2009 genehmigt. 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Studienordnung 

 
1. § 5 Absatz 3 Satz 4 wird wie folgt geändert: 
 

Das Wort „fachspezifischen“ wird durch das Wort „allgemeinen“ ersetzt. 
 
2. § 5 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
 

a. Satz 2 erhält die folgende Fassung: „Diese gliedern sich in ein Praxismodul (20 LP) und 10 
LP aus dem Bereich Allgemeine Schlüsselqualifikationen (10 LP).“ 

 

b. Die Sätze 3 und 4 „Fachspezifische Schlüsselqualifikationen setzen sich aus einem Pflicht- 
und einem Wahlpflichtbereich zusammen. Das Tutorium „Wissenschaftliches Arbeiten“ aus 
dem Bereich der Schlüsselqualifikationen, ist im ersten Semester zu absolvieren“ werden 
gestrichen. 

 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Die Änderung der Studienordnung gemäß Artikel 1 dieser Änderungsordnung tritt nach ihrer 
Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Friedrich-Schiller-Universität Jena zum 1. Oktober 
2009 in Kraft. 
 
Jena, 21. Oktober 2009 
 
 
Prof. Dr. Klaus Dicke 
Rektor der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


